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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Markus Plenk, Christoph Maier und Frak-
tion (AfD) 

Dynamische Neugestaltung der 20-Jahres-Regelungen des Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 
BayBeamtVG für bayerische Polizeibeamte 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wir aufgefordert, eine Gesetzesänderung zu erarbeiten, welches 
die 20-Jahres-Regelungen des Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 Bayerisches Beamtenversorgungs-
gesetz (BayBeamtVG) für bayerische Polizeibeamte dynamischer gestaltet. 

 

 

Begründung: 

Aktuell können Polizeibeamte auf Antrag mit 60 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand 
treten, wenn sie 20 Jahre oder länger belastende unregelmäßige Dienste geleistet ha-
ben. Beamte, welche die 20 Jahre verfehlen, müssen jedoch Abschläge in Kauf neh-
men. Dies entspricht nicht dem Gleichheitsgedanken und diskreditiert diejenigen Be-
amten, die sich nach einer Zeit im Wechselschichtdienst zum Beispiel weiterqualifizie-
ren, aus gesundheitlichen Gründen in den Innendienst wechseln oder aufgrund ihrer 
Qualifikation und Leistung für gehobene Aufgaben im Innendienst eingesetzt werden. 
Sie haben dennoch die gesundheitliche Belastung des Wechselschichtdienstes für ei-
nen gewissen Zeitraum ertragen, profitieren im Alter jedoch nicht mehr von den Rege-
lungen des Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 BayBeamtVG. Wir sehen es deshalb als geboten, hier 
eine dynamischere Lösung zu erarbeiten, die die Lebenswirklichkeit bayerischer Poli-
zeibeamter realistisch abbildet und ihnen beim Pensionseintritt anrechnet, dass sie eine 
gewisse Dienstzeit hohe Belastungen durch wechselnde Dienstzeiten durchstehen 
mussten. Die Einbindung der Personalvertretung bei der Erarbeitung einer nachhaltigen 
und fairen Lösung für alle bayerischen Polizeibeamten sehen wir als obligat. 

 



Die weiteren Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/757 mit 18/760 sowie 
18/989 werden in die zuständigen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend. Die Sitzung ist ge-
schlossen.

(Schluss: 17:00 Uhr)

Protokoll 18/13
vom 21.03.2019
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Markus Plenk, 
Christoph Maier und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/759 

Dynamische Neugestaltung der 20-Jahres-Regelungen des Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 
BayBeamtVG für bayerische Polizeibeamte 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Markus Bayerbach 
Mitberichterstatter: Max Gibis 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 8. Sitzung 
am 7. Mai 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 25. Sitzung am 21. Mai 2019 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 18/759, 18/2138 

Dynamische Neugestaltung der 20-Jahres-Regelungen des Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 
BayBeamtVG für bayerische Polizeibeamte 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Liste ausgenommen ist die Nummer 12 der Liste. Das ist der Antrag der Ab-

geordneten Horst Arnold, Ruth Müller, Martina Fehlner und anderer (SPD) betreffend 

"Tierschutz bei Tiertransporten sicherstellen" auf der Drucksache 18/1087. Der Aufruf 

dieses Antrags erfolgt auf Wunsch der SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Schließen sich die 

beiden fraktionslosen Abgeordneten diesem Votum ebenfalls an? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Eine Enthaltung vom Abgeordneten Swoboda, an-

sonsten Zustimmung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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